
Vernehmlassungsentwurf

Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die 
Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz)

vom ...

I.

Der Erlass RB 640.1 (Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern [Steuergesetz]
vom 14. September 1992) (Stand 1. Januar 2016) wird wie folgt geändert:

§  20b Abs. 1 (geändert)
1 Dividenden,  Gewinnanteile,  Liquidationsüberschüsse  und geldwerte  Vorteile  aus
Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsantei-
len und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der Veräusserung solcher Beteili-
gungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren Aufwandes im Umfang von 70 Pro-
zent  steuerbar,  wenn diese Beteiligungsrechte  mindestens 10 Prozent  des Grund-
oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen.

§  20c (neu)

Erfolg aus Patenten und vergleichbaren Rechten
1 Für  den  Erfolg  aus  Patenten  und  vergleichbaren  Rechten  bei  selbständiger  Er-
werbstätigkeit sind die §§ 76a und 76b sinngemäss anwendbar.

§  22 Abs. 2 (geändert)
2 Dividenden,  Gewinnanteile,  Liquidationsüberschüsse  und geldwerte  Vorteile  aus
Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsantei-
len und Partizipationsscheinen, einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhun-
gen und dergleichen, sind im Umfang von 70 Prozent steuerbar, wenn diese Beteili-
gungsrechte mindestens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft darstellen.

§  22a Abs. 1
1 Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von § 22 Ziffer 4 gilt auch:
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2. (geändert) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung am Grund- oder
Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus dem Privat-
vermögen in das Geschäftsvermögen einer Personenunternehmung oder einer
juristischen  Person,  an  welcher  der  Veräusserer  oder  Einbringer  nach  der
Übertragung zu mindestens 50 Prozent am Kapital beteiligt ist, soweit die ge-
samthaft erhaltene Gegenleistung die Summe aus dem Nennwert der übertra-
genen Beteiligung und den Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen nach § 22
Absatz 3 übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere Beteiligte die
Übertragung gemeinsam vornehmen.

§  76 Abs. 1
1 Gegenstand der Gewinnsteuer ist der Reingewinn. Dieser setzt sich zusammen aus:

3. (geändert) den der Erfolgsrechnung nicht gutgeschriebenen Erträgen, mit Ein-
schluss der Kapital-, Liquidations- und Aufwertungsgewinne, unter Vorbehalt
von Ersatzbeschaffungen. Als Liquidationswert gilt der Verkehrswert.

§  76a (neu)

Patente und vergleichbare Rechte: Begriffe
1 Als Patente gelten:

1. Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973
in  seiner  revidierten  Fassung  vom  29.  November  2000  mit  Benennung
Schweiz;

2. Patente nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954;
3. ausländische Patente, die den Patenten nach den Buchstaben a und b entspre-

chen.
2 Als vergleichbare Rechte gelten:

1. ergänzende Schutzzertifikate nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954 und
deren Verlängerung;

2. Topographien,  die nach dem Topographiengesetz  vom 9.  Oktober 1992 ge-
schützt sind;

3. Pflanzensorten,  die  nach  dem Sortenschutzgesetz  vom  20.  März  1975  ge-
schützt sind;

4. Unterlagen, die nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 geschützt
sind;

5. Berichte,  für  die  gestützt  auf  Ausführungsbestimmungen  zum  Landwirt-
schaftsgesetz vom 29. April 1998 ein Berichtschutz besteht;

6. ausländische Rechte, die den Rechten nach den Ziffern 1 bis 5 entsprechen.

§  76b (neu)

Patente und vergleichbare Rechte: Besteuerung
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1 Der  Reingewinn  aus Patenten und vergleichbaren  Rechten wird  auf  Antrag der
steuerpflichtigen Person im Verhältnis des qualifizierenden Forschungs-  und Ent-
wicklungsaufwands zum gesamten Forschungs- und Entwicklungsaufwand pro Pa-
tent oder vergleichbares Recht (Nexusquotient) mit einer Ermässigung von 40 Pro-
zent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns einbezogen.
2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produkten enthal-
ten sind,  ermittelt  sich,  indem der Reingewinn  aus diesen Produkten jeweils  um
sechs Prozent der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie um das Markenent-
gelt vermindert wird.
3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals ermässigt
besteuert,  wird  der  in  vergangenen  Steuerperioden  bereits  berücksichtigte  For-
schungs- und Entwicklungsaufwand zum steuerbaren Reingewinn hinzugerechnet.
Im Umfang des hinzugerechneten Betrags ist eine versteuerte stille Reserve zu bil-
den.
4 Die Ausführungsbestimmungen des Bundesrates, insbesondere

1. zur Berechnung des ermässigt steuerbaren Reingewinns aus Patenten und ver-
gleichbaren Rechten, namentlich zum Nexusquotienten,

2. zur Anwendung der Regelung auf Produkte, die nur geringe Abweichungen
voneinander aufweisen und denen dieselben Patente und vergleichbaren Rech-
te zugrunde liegen,

3. zu den Dokumentationspflichten,
4. zum Beginn und Ende der ermässigten Besteuerung, und
5. zur Behandlung der Verluste und Patenten und vergleichbaren Rechten,

gelten sinngemäss.

§  76c (neu)

Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steuerpflicht
1 Deckt die steuerpflichtige Person bei Beginn der Steuerpflicht stille Reserven ein-
schliesslich  des  selbst  geschaffenen  Mehrwerts  auf,  unterliegen  diese  nicht  der
Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt werden dürfen stille Reserven einer Kapitalgesell-
schaft  oder  Genossenschaft  aus  Beteiligungen  von  mindestens  zehn  Prozent  am
Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und an den Reserven einer anderen Ge-
sellschaft.
2 Als Beginn der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, Betrie-
ben,  Teilbetrieben  oder  Funktionen  aus  dem Ausland  in  einen  inländischen  Ge-
schäftsbetrieb oder in eine inländische Betriebsstätte, das Ende einer Steuerbefrei-
ung nach § 75 Absatz 1 sowie die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Ver -
waltung in die Schweiz.
3 Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zum Satz abzuschreiben, der für
Abschreibungen auf den betreffenden Vermögenswerten steuerlich angewendet wird.
4 Der aufgedeckte selbst geschaffene Mehrwert ist innert zehn Jahren abzuschreiben.
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§  76d (neu)

Aufdeckung stiller Reserven am Ende der Steuerpflicht
1 Endet die Steuerpflicht, werden die in diesem Zeitpunkt vorhandenen, nicht ver-
steuerten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts besteu-
ert.
2 Als Ende der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, Betrieben,
Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Inland in einen ausländischen Geschäftsbe-
trieb oder in eine ausländische Betriebsstätte, der Übergang zu einer Steuerbefreiung
nach § 75 Absatz 1 sowie die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwal-
tung ins Ausland.

§  79 Abs. 3 (geändert)
3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche nach
dem Gesamtbild  der  tatsächlichen  Verhältnisse  durch  Stimmenmehrheit  oder  auf
andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft  oder Genossen-
schaft zusammengefasst sind, können direkt oder indirekt gehaltene Beteiligungen
von mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer anderen Kapitalge-
sellschaft  oder Genossenschaft,  Betriebe oder Teilbetriebe sowie Gegenstände des
betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen
Werten übertragen werden. Vorbehalten bleibt die Übertragung auf eine inländische
Tochtergesellschaft nach Absatz 1 Ziffer 4.

1. Aufgehoben.
2. Aufgehoben.

§  85 Abs. 1 (geändert)
1 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften entrichten eine Gewinnsteuer von 2,5
Prozent des steuerbaren Reingewinnes.

§  86b (neu)

Ermässigungsbegrenzung
1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach § 76b darf nicht höher sein als 50 Pro-
zent des steuerbaren Gewinns vor Verlustverrechnung, wobei der Nettobeteiligungs-
ertrag nach § 86 Absätze 1 und 5 ausgeklammert wird, und vor Abzug der vorge-
nommenen Ermässigung.
2 Weder aus den einzelnen Ermässigungen noch aus der gesamten steuerlichen Er-
mässigung dürfen Verlustvorträge resultieren.

§  87

Aufgehoben.
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§  88

Aufgehoben.

§  89

Aufgehoben.

§  90

Aufgehoben.

§  91 Abs. 1 (geändert)
1 Die Gewinnsteuer der Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen Personen be-
trägt 2,5 Prozent des Reingewinnes.

§  93 Abs. 2 (neu)
2 Eigenkapital, das auf Beteiligungsrechte nach § 86 und auf Rechte nach § 76a ent-
fällt, wird mit zehn Prozent in die Bemessung einbezogen.

§  94

Aufgehoben.

§  98 Abs. 1 (geändert)
1 Die  Kapitalsteuer  der  Kapitalgesellschaften  und  Genossenschaften  beträgt  0,15
Promille des steuerbaren Eigenkapitals, mindestens jedoch Fr. 200.–.

§  99

Aufgehoben.

§  100 Abs. 1 (geändert)
1 Die Kapitalsteuer der Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen Personen beträgt
0,15 Promille.

§  246 (neu)

Wegfall Steuerstatus
1 Wurden juristische Personen nach den §§ 87 und 88 bisherigen Rechts besteuert,
werden die bei Ende dieser Besteuerung bestehenden stillen Reserven einschliesslich
des selbst geschaffenen Mehrwerts, soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen wä-
ren, im Falle ihrer Realisation innert den nächsten fünf Jahren zum Satz von 0,5 Pro-
zent gesondert besteuert.
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2 Die Höhe der von der juristischen Person geltend gemachten stillen Reserven ein-
schliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts wird von der Veranlagungsbehörde
mittels Verfügung festgesetzt. Deren Anfechtung richtet sich nach den Bestimmun-
gen des Veranlagungsverfahrens.
3 Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehr-
werts, die bei Ende der Besteuerung nach den §§ 87 und 88 aufgedeckt wurden, wer-
den in die Berechnung der Entlastungsbegrenzung nach § 86b einbezogen.

II.

Der Erlass RB 450.1 (Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat
vom 8. April 1992) (Stand 1. Januar 2017) wird wie folgt geändert:

§  18 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert), Abs. 5 (neu)
2 Zusätzlich zu allfälligen Beiträgen nach Absatz 1 kann der Kanton einmalige Bei-
träge von 20 bis 40 Prozent an die Kosten der Restaurierung von nach diesem Ge-
setz geschützten Sakralbauten im Eigentum der Kirchgemeinden leisten.
3 Die Höhe des Beitrags richtet sich namentlich nach der Bedeutung des Objektes
oder Projektes und den anrechenbaren Kosten. An den Beitrag können Bedingungen
oder Auflagen, insbesondere in Verbindung mit der Pflicht zur Rückerstattung, ge-
knüpft werden. Eigentümer oder andere Berechtigte haben Anspruch auf angemesse-
ne Beiträge,  sofern Anordnungen von Gemeinden oder des Kantons die Nutzung
einschränken oder zu erheblichen finanziellen Belastungen führen.
4 Der Kanton leistet Eigentümern oder anderen Berechtigten, die erhaltenswerte Ob-
jekte  bewirtschaften,  eine  angemessene  Abgeltung,  sofern  sie  im  Interesse  des
Schutzziels die landwirtschaftliche Nutzung einschränken oder eine Leistung ohne
entsprechenden wirtschaftlichen Ertrag erbringen. Der Entscheid über streitige Ab-
geltungen obliegt der Enteignungskommission im Verfahren nach den §§ 32 folgen-
de des Enteignungsgesetzes1).
5 Der  Kanton  übernimmt  die  Gebäudeversicherungsprämien  für  den  historischen
Mehrwert jener Gebäude, die der Regierungsrat bezeichnet hat.

§  21 Abs. 1 (geändert)

Allgemeine Finanzierung (Überschrift geändert)
1 Zur Erfüllung der Aufgaben gemäss § 17 sowie § 18 Absätze 1, 4 und 5 sowie den
§§ 19 und 20 wird eine Spezialfinanzierung geführt. Sie wird gespeist durch:

Aufzählung unverändert.

§  21a (neu)

Spezialfinanzierung Sakralbauten

1) 710
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1 Für die Ausrichtung der Beiträge nach § 18 Absatz 2 wird eine Spezialfinanzierung
geführt, deren Bestand fünf Millionen Franken nicht übersteigen darf.
2 In die Spezialfinanzierung werden jährlich eine Million Franken eingelegt.
3 Über die Verwendung der Spezialfinanzierung entscheidet der Regierungsrat.

III.

(keine Aufhebungen bisherigen Rechts)

IV.

Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in
Kraft.
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